
Kinderhaus-Gebührenordnung ab 01.09.2020
Schondorfer Kinderhaus  / Schulstr. 8 / 86938 Schondorf

Zeitraum pro Tag Gebühren Spiel- und Bastelgeld Zu zahlende Gebühren:

3 - 4 Std 155,00 € 7,00 € 162,00 €

4 - 5 Std 170,50 € 7,00 € 177,50 €

5 - 6 Std 186,00 € 7,00 € 193,00 €

6 - 7 Std 201,50 € 7,00 € 208,50 €

7 - 8 Std 217,00 € 7,00 € 224,00 €

8 - 9 Std 232,50 € 7,00 € 239,50 €

Zusatzkosten

Wickel-Sanitärkosten 5,00 € + 5,00 €

Ermäßigungen:

Geschwisterermäßigung für 

Geschwisterkinder im Kinderhaus -20,00 € - -20,00 €

Staatlicher Zuschuss (ab 01.Sep. des 

Jahres, in dem das Kind 3 Jahre alt wurde) -100,00 € -

1 Tag pro Woche / 20 € pro Monat

2 Tage pro Woche / 40 € pro Monat

3 Tage pro Woche / 60 € pro Monat

4 Tage pro Woche / 80 € pro Monat

5 Tage pro Woche / 100 € pro Monat

Essensabbestellung:  

Essensabmeldungen sind jeweils wochenweise (spätestens bis Dienstag der Vorwoche) möglich.

Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen. (Formblatt)

Umbuchungsgebühr:

Pro Umbuchung wird eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 Euro erhoben.

Wichtig: Buchungsänderungen sind nur mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende möglich. 

Krippenkinder 

Krippen- Mittagessen Monatspauschale gültig ab 01.01.2023
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